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Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Befreiung  
 

Nach den Bestimmungen des Bremischen Wassergesetzes (BremWG) in der geltenden Fassung 
wird beantragt:  
 
O Nutzung oder Benutzung einer Hochwasserschutzanlage (§ 74 BremWG) 

 
O Errichtung von Anlagen landseitig von Hochwasserschutzanlagen im 20 m Streifen  

(§ 76 BremWG) 
 
Kurze Beschreibung des Vorhabens / der Maßnahme: 

 

 

 
AntragstellerIn (bitte vollständig auszufüllen): 
Name, Vorname/  
bzw. Firmenbezeichnung 

 

Anschrift   

Telefon Nr.  

E-Mail verantwortliche Person  

E-Mail zuständiger PlanerIn  

 
auf dem Grundstück:  
Straße / Hausnr.   

Stadtteil Bremen-  

Wasserschutzgebiet (WSG) 
(HB-Blumenthal, HB-Vegesack) 

O    Nein               O Ja – Bei Grundstücken im WSG  
                                 gelten andere Anforderungen. 

Flur / Flurstück 
GrundstückseigentümerIn 

 

 
 
Besteht schon eine wasserrechtliche Befreiung für das Grundstück? 
 
O    Nein               O Ja, Bescheid Nr.:___________________________________ 
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Gemäß §§ 74, 76 BremWG kann dem Antrag nur stattgegeben werden, wenn für die/ den 
Antragstellerin / Antragsteller das Nutzungs-/ Errichtungsverbot zu einer vom Gesetzgeber 
offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Befreiung mit den Belangen des 
Hochwasserschutzes vereinbar ist.  
 
Eine Ablehnung meines Antrages würde aus folgendem Grund zu einer offenbar nicht 
beabsichtigten Härte führen:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Gemäß § 72 Abs. 5 BremWG sollen Baumaßnahmen nur in der Zeit zwischen dem  
1. Mai und 1. Oktober eines Jahres durchgeführt werden.  
 
Auf Antrag bei der Wasserbehörde können solche Maßnahmen aber auch während der 
Ausschlusszeit zugelassen werden. Bitte ankreuzen: 
 
O Die Arbeiten finden in der Zeit vom 1. Mai bis 1. Oktober statt. 

 
O Die Arbeiten müssen außerhalb der Zeit vom 1. Mai bis 1.Oktober stattfinden. Dies wird 

wie folgt begründet: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Folgende Unterlagen sind gemäß § 97 BremWG vollständig zur Beurteilung des Vorhabens  
per E-Mail an wasserbehoerde@umwelt.bremen.de vorzugweise in einer PDF und zusätzlich  
2-fach in Papierform einzureichen:  
 

1. Übersichtslageplan mit Markierung des Grundstücks (M 1.5000) 
2. Detaillierter Grundstückslageplan mit Einzeichnung der Maßnahme 
3. Baubeschreibung 
4. Grundriss- und Schnittzeichnung mit Darstellung der 

Hochwasserschutzanlage und Abständen 
 
Bearbeitungshinweis: 
Nur vollständige Anträge können bearbeitet werden. Die Bearbeitungszeit beträgt min.  
10 Wochen. Die Datenverarbeitung der personenbezogenen Daten entspricht den gesetzlichen 
Vorgaben. Weitere Informationen finden Sie auf www.bauumwelt.bremen.de. 
Bitte verzichten Sie bei der Einreichung der Unterlagen auf Plastikmappen, Ordner, Heftstreifen, 
o.ä. 
 
Ich bestätige mit Unterschrift die Richtigkeit der Angaben. Änderungen werden unverzüglich mitgeteilt. 
 
 
 
   

Ort, Datum  Unterschrift 
Antragsteller bzw. Bevollmächtigter 

(Vollmacht beilegen) 
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